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Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder - Ergebnis 
 

„Der Abschluss ist ein großer Erfolg. Wir haben mit Bund und Kommunen gleichgezogen“, 
sagte dbb Chef Ulrich Silberbach zur Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst der Länder. 

 
 
 

 

 
 
Sachsen-Anhalt:  
 
Der Tarifabschluss bedeutet für das Land in 2024 und 2025 Mehrausgaben in Millionenhöhe.  
Finanzminister Michael Richter: „Die Tarifeinigung bedeutet in der Tat eine große zusätzliche Belas-
tung für die kommenden Haushalte. Die erreichte Einigung dient aber auch dazu, weiterhin als Land 
wettbewerbsfähig bei der Suche nach Fachkräften zu sein und ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.“ 
(Landesportal Sachsen-Anhalt, mf.sachsen-anhalt.de) 
 

Herausgeber: DSTG Landesverband Sachsen-Anhalt, Schleinufer12, 039104 Magdeburg 

 

Magdeburg, den 18.12.2023 



 

 

 

  

D
S

T
G

-
 
L

A
N

D
E

S
V

E
R

B
A

N
D

 
S

A
C

H
S

E
N

-
A

N
H

A
L

T
 i
n
f
o
r
m
ie
r
t
 

 

 
Die Landesregierung will den Tarifabschluss 1:1 auf den Beamtenbereich übertragen, die Infla-
tionsausgleichsprämie kommt Anfang 2024! 
 
Dass die im Koalitionsvertrag verankerte zeit- und systemgleiche Übernahme des Tarifergebnisses 
auf den Beamten- und Versorgungsbereich vorbereitet und zeitnah eine Vorgriffsleistung der Inflati-
onsausgleichsprämie umgesetzt werden soll, ist respektvolle Wertschätzung der Leistungen der Lan-
desbeschäftigten, aber auch wichtiges Signal für Verlässlichkeit in Sicht auf Nachwuchsgewinnung. 
 

Bereits am 11.12.2023 informiert Finanzminister Richter im Finanzausschuss des Landtages über die 

beabsichtigte weitere Verfahrensweise in Bezug auf die vorgriffsweise Leistung von Inflationsaus-

gleichsprämien für Empfängerinnen und Empfänger von Besoldungs- und Versorgungsbezügen.  

Es wird folgender Beschluss vorgeschlagen:   

Der Ausschuss für Finanzen ermächtigt den Finanzminister, im Vorgriff auf ein Inkrafttreten eines Be-

soldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 2024/2025 Ende Februar 2024 eine steuerfreie Infla-

tionsausgleichsprämie in Höhe von 1.800 Euro und zehn monatliche steuerfreie Prämien in Höhe von 

120 Euro monatlich entsprechend den tarifvertraglich vereinbarten Regelungen zu gewähren. Versor-

gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger erhalten die Prämie entsprechend dem jeweils 

maßgebenden Ruhegehaltssatz bzw. dem jeweiligen Anteilssatz der Hinterbliebenenversorgung. An-

wärterinnen und Anwärter erhalten die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von einmalig 

1.000 Euro und zehn monatliche steuerfreie Prämien in Höhe von 50 Euro monatlich.  

Die Bezügestelle bereitet bereits die Zahlung der einmaligen Prämie für Ende Februar 2024 und die 

anschließenden monatlichen Leistungen vor.  (Quelle: Landtag von Sachsen-Anhalt, Ausschuss für Fi-

nanzen, Ausschussdrucksache 8/FIN/148 vom 11.12.2023) 

 

Wir danken allen, die aktiv die Arbeitskampfmaßnahmen der Gewerkschaften unterstützt haben! 

 

 
Quelle Infotafeln: dpolg sachsen-anhalt 
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